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Um registrierte Versicherungsvermitt-
ler herrscht ein reger Wettbewerb. Dies wissen 
Unternehmen, die ihren Vermittlern die für 
den Sachkundenachweis erforderliche Aus-
bildung finanzieren. Verständlich ist daher, 
dass sie sich durch Rückzahlungsvereinba-
rungen schützen wollen, um im Falle einer 
Kündigung des Vermittlers nicht auf nicht 
amortisierten Ausbildungskosten hängen zu 
bleiben. Da Rückzahlungsvereinbarungen je-
doch regelmäßig formularmäßig ausgestaltet 
sind, können Vermittler die für Allgemeine 
Geschäftsbedingungen geltenden Vorschrif-
ten in Anspruch nehmen. Dass dies nicht nur 
Arbeitnehmer betrifft, sondern auch Versiche-
rungsvertreter, zeigt die Entscheidungspraxis. 

So hat das Bundesarbeitsgericht (BAG)1 
unlängst ein Urteil bestätigt, mit dem die Kla-
ge eines Arbeitgebers auf Rückzahlung von 
Ausbildungskosten abgewiesen worden ist. 
In den Gründen führt der 3. Senat unter an-
derem Folgendes aus: Eine Vereinbarung über 
die Erstattung von Ausbildungskosten stelle 
eine Allgemeine Geschäftsbedingung im Sin-
ne des Paragrafen 305 Abs. 1 BGB dar, wenn 
der Arbeitgeber identische Vereinbarungen 
mit einer Reihe weiterer Arbeitnehmer tref-
fe. Eine Ausbildungskosten betreffende Rück-
zahlungsklausel gestalte ein Hauptleistungs-
versprechen aus und sei daher gemäß Para-
graf 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der richterlichen 
Inhaltskontrolle zugänglich. 

Bei vorzeitigem Ausscheiden 
nach dem Grund differenzieren

Unangemessen benachteiligt werde der 
Arbeitnehmer durch eine Rückzahlungsklau-
sel, wenn diese ihn für jeden Fall der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch die von 
ihm ausgesprochene Kündigung mit einer 
Rückzahlungspflicht für entstandene Ausbil-
dungskosten belaste. Unterscheide die Klau-
sel also nicht danach, ob der Grund für die 
Eigenkündigung der Sphäre des Arbeitgebers 
oder der des Arbeitnehmers zuzuordnen sei, 
führe dies auch dann zu einer Rückzahlungs-
pflicht, wenn der Arbeitgeber die Eigenkün-
digung durch ein vertragswidriges Verhalten 
mitveranlasst habe. 

Eine solche arbeitgeberseitig (mit)verant-
wortete Eigenkündigung stelle im Arbeitsle-

ben keinen seltenen und fernliegenden Be-
endigungstatbestand dar. Solle die Rückzah-
lungsklausel gerade diese Kündigung nicht er-
fassen, so müsse dies auch hinreichend klar 
formuliert sein. 

Die Kündigung des Arbeitnehmers sei auch 
dann der Verantwortungssphäre des Arbeit-
gebers zuzurechnen, wenn dieser sie dadurch 
verursacht habe, dass er nicht in der Lage sei, 
dem Arbeitnehmer einen seinen verbesserten 
beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten 
entsprechenden Arbeitsplatz zuzuweisen. Auch 
in diesen Fällen könne der Arbeitnehmer die 
Aufwendungen nicht durch seine weitere Be-
triebstreue zurückführen. Darauf, dass die Ei-
genkündigung im konkreten Streitfall nicht 
durch den Arbeitgeber veranlasst sei, kom-
me es nicht an. 

Bei der Prüfung, ob eine formularmäßige 
Klausel den Vertragspartner des Verwenders 
unangemessen benachteilige, sei ein generel-
ler, typisierender und vom Einzelfall losge-
löster Maßstab anzulegen. Abzuwägen seien 
die Interessen des Verwenders gegenüber den 
Interessen der typischerweise beteiligten Ver-
tragspartner unter Berücksichtigung der Art, 
des Gegenstandes, des Zwecks und der beson-
deren Eigenart des jeweiligen Geschäfts. Bei 
der gebotenen Interessenabwägung sei auch 
der die Rückzahlungspflicht auslösende Tat-
bestand zu berücksichtigen. 

Nicht zulässig sei, die Rückzahlungspflicht 
schlechthin an das Ausscheiden des Arbeit-
nehmers zu knüpfen, das innerhalb der Bin-
dungsfrist stattfinde. Vielmehr müsse nach 
dem Grund des vorzeitigen Ausscheidens un-
terschieden werden. Eine Rückzahlungsklausel 
sei nur dann ausgewogen, wenn es der Arbeit-
nehmer selbst in der Hand habe, durch eige-
ne Betriebstreue der Rückzahlungsverpflich-
tung zu entgehen. 

Verluste aufgrund von Investitionen, die 
nachträglich wertlos würden, habe grund-
sätzlich der Arbeitgeber zu tragen. Hätte der 
betriebstreue Arbeitnehmer die in seine Aus- 
oder Weiterbildung investierten Betriebsaus-
gaben aber dann zu erstatten, wenn die Grün-
de für die vorzeitige Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ausschließlich dem Verantwor-
tungs- und Risikobereich des Arbeitgebers zu-
zurechnen seien, würde er mit den Kosten ei-
ner fehlgeschlagenen Investition des Arbeitge-

bers belastet. Sehe die Vertragsklausel auch für 
einen solchen Fall eine Rückzahlungspflicht 
vor, berücksichtige sie nicht die wechselseitig 
anzuerkennenden Interessen beider Vertrags-
partner, sondern einseitig nur diejenigen des 
Arbeitgebers. Dies benachteilige den Arbeit-
nehmer unangemessen. 

Auch bei Vertretern schauen die 
Richter auf den Klauselinhalt

Eine zu weit gefasste Rückzahlungsklausel 
könne nach Paragraf 306 BGB auch nicht da-
hin ausgelegt werden, dass sie nur für Gründe 
gelte, die in den alleinigen Risiko- und Ver-
antwortungsbereich des Arbeitnehmers fie-
len. In diesem Falle könne der Arbeitgeber 
die Ausbildungskosten auch nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund verlangen.

Demgegenüber kann der Unternehmer 
grundsätzlich auch im Falle der Unwirksam-
keit einer Rückzahlungsklausel in einer paral-
lel zu einem Handelsvertretervertrag geschlos-
senen Ausbildungsvereinbarung eine Zahlung 
nach den Vorschriften des Paragrafen 354 HGB 
oder des Paragrafen 611 BGB verlangen. Aber 
auch gegenüber Vertretern verwendete Rück-
zahlungsklauseln unterliegen der richterlichen 
Inhaltskontrolle. Zwar hat sich mittlerweile 
durchgesetzt, dass Kosten für eine Ausbildung 
zum Versicherungsfachmann/-fachfrau IHK 
in Höhe von 7 000 Euro nicht zu beanstanden 
sind.2 Auch eine gegenüber einem Handels-
vertreter angewendete Rückzahlungsklausel 
darf allerdings das Recht des Vertreters nicht 
einmal erschweren, den Vertretervertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen. Anderenfalls 
ist der Rückzahlungsklausel gemäß Para-
graf 89 a Abs. 1 Satz 2 HGB die Wirksamkeit 
zu versagen. Auch bei der Formulierung von 
Rückzahlungsvereinbarungen mit Handels-
vertretern ist daher Sorgfalt geboten.
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